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Wien, 17. November 2010  

 
 
Stellungnahme LICHT FÜR DIE WELT zum Entwurf betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
Behinderteneinstellungsgesetz, das Bundesbehindertengesetz und das Bundes-
Behindertengleichstellungsgesetz geändert werden (Beitrag zum BBG 2011-2014), 231/ME 
 
 
Keine Ausweitung der Übergangsfristen für Barrierefreiheit! 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
 
LICHT FÜR DIE WELT dankt für die Möglichkeit, zu o.g. Gesetzesvorlage Stellung beziehen zu können. 
 
LICHT FÜR DIE WELT unterstützt die Stellungnahmen des Unabhängigen Monitoringausschusses zur Umsetzung 
der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft 
für Rehabilitation, des Klagsverbands zur Durchsetzung der Rechte von Diskriminierungsopfern, der Lebenshilfe 
Österreich und des Verein BIZEPS.  
 
Wir weisen darauf hin, dass die geplante Ausweitung der Übergangsfristen für Barrierefreiheit (§19, Abs. 2 und 3 
Behindertengleichstellungsgesetz) von 31.12.2015 auf 31.12.2019 die Verpflichtungen aus der UN Konvention 
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen verletzt. Mit diesem Vorschlag widerspricht die 
Bundesregierung ihrem eigenen Bericht zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, der erst kürzlich, 
am 05.10.2010, an die Vereinten Nationen übermittelt wurde. 
 
Wir sprechen uns klar gegen diese Fristverlängerung aus und fordern die Beibehaltung der derzeitig festgelegten 
Übergangsfristen. 

 
Die Verpflichtung aus Art. 4, Abs. 3 der UN Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, 
Menschen mit Behinderungen und ihre Vertretungen bei der Ausarbeitung von Rechtsvorschriften aktiv 
einzubeziehen, wurde bei der Erstellung dieser Gesetzesvorlage nicht beachtet. Dies stellt ebenfalls eine 
Verletzung der UN-Behindertenrechtskonvention (Art. 4 Abs. 3) dar. 

 
 
Hochachtungsvoll 
 
 
 
 
Mag. Rupert Roniger 
Geschäftsführer 
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